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1. Steuerbefreiung von Betriebsvermögen bei Erbschaft und Schenkung 
 
Erbschaften oder Schenkungen von Betriebsvermögen können unter bestimmten Bedingungen 
zum großen Teil steuerbefreit bleiben. Der Bundesfinanzhof (BFH) äußerte sich nun in diesem Zu-
sammenhang mit seinem Urteil vom 13.9.2023 zum sog. „90%-Einstiegstest“, welcher unter be-
stimmten Voraussetzungen entscheidet, ob Betriebsvermögen von der Erbschaft- und Schen-
kungsteuer zum Teil befreit werden kann. 
Kernfrage bei dem Test ist, ob das Verwaltungsvermögen mehr als 90 % des Gesamtwerts des 
Betriebsvermögens ausmacht. In diesem Fall entfällt die Steuerbegünstigung für das gesamte 
Betriebsvermögen. 
Das Verwaltungsvermögen umfasst Vermögenswerte, die nicht oder nur mittelbar für den betrieb-
lichen Zweck genutzt werden. Dazu gehören typischerweise: 
 Finanzanlagen wie Aktien, Anleihen, Beteiligungen an Kapitalgesellschaften, die nicht dem  

Betriebszweck dienen. 
 Immobilien, die nicht betrieblich genutzt werden, wie vermietete Wohn- oder  

Geschäftsimmobilien. 
 sonstige Vermögenswerte, die nicht direkt dem Geschäftsbetrieb dienen  

(Kunstwerke, Sammlungen oder nicht betriebsnotwendige liquide Mittel). 
Ziel der Regelung ist es, dass Vermögen, das hauptsächlich aus Verwaltungsvermögen besteht 
und somit weniger aktiv im Geschäftsbetrieb genutzt wird, keine ungerechtfertigten Steuervorteile 
erhält. 
Im konkreten Fall erhielt eine Tochter von ihrem Vater GmbH-Anteile für ein Handelsunternehmen 
mit Forschungstätigkeit, das über erhebliche Finanzmittel verfügte. Die Tochter ging nun davon 
aus, dass die erhaltenen Unternehmensanteile als steuerfrei anzusehen waren, das Finanzamt 
war jedoch aufgrund der Höhe der Finanzmittel anderer Meinung. 
Nach Urteil durch das Finanzgericht stellte der BFH im Anschluss klar, dass bei Handelsunterneh-
men wie der betroffenen GmbH die betrieblich veranlassten Schulden von den Finanzmitteln 
abzuziehen sind, um zu bestimmen, ob das Verwaltungsvermögen 90 % des Gesamtvermögens 
übersteigt. Nach Abzug der Schulden von den Finanzmitteln wurde daraufhin festgestellt, dass 
das Verwaltungsvermögen unter 90 % lag. Daher blieb die Steuerbefreiung für das Betriebsver-
mögen bestehen. 
Achtung: Dieser Beitrag behandelt spezifische Aspekte der Steuerbefreiung von Betriebsvermö-
gen im Kontext von Erbschaften und Schenkungen. Es ist jedoch wichtig zu betonen, dass die In-
anspruchnahme einer anteiligen Steuerbefreiung für Betriebsvermögen an eine Vielzahl weiterer 
Voraussetzungen geknüpft ist. Jeder Erbschafts- und Schenkungsfall ist einzigartig und sollte 
individuell durch den Steuerberater begleitet werden. 
 
 
2. Kreditmarktförderungsgesetz: Dezemberhilfe steuerfrei 
 
Das Wachstumschancengesetz war seit dem Referentenentwurf im Juli 2023 immer wieder in die 
Kritik geraten. Am 24.11.2023 wurde schließlich der Vermittlungsausschuss durch den Bundesrat 
aufgerufen, ohne konkrete Angabe von weiteren Terminen. 
Durch die Zustimmung des Bundestags am 15.12.2023 werden nun Teile des Wachstumschan-
cengesetzes bereits im sogenannten Kreditzweitmarktförderungsgesetz umgesetzt. Darunter fal-
len: 
Keine Besteuerung der Dezemberhilfe 2022: Im Dezember 2022 übernahm die Bundesregierung 
die Kosten für den Gas- und Wärmeabschlag, um die Bürgerinnen und Bürger angesichts der ho-
hen Energiepreise zu unterstützen. Diese Hilfsmaßnahmen waren ursprünglich als sozialer Aus-
gleich steuerpflichtig, von einer Besteuerung wird nun jedoch zugunsten der Steuerzahler abge-
sehen. 



Relevant vor allem für größere Kapital- und Personengesellschaften sollten die Anpassungen der 
Zinsschranke an die EU-Richtlinien sein: 
Die Zinsschrankenregelung ist im Einkommen- und Körperschaftsteuergesetz festgelegt. Sie be-
grenzt den Betrag, den Unternehmen als Zinsaufwendungen von ihrem zu versteuernden Ein-
kommen abziehen können. Sie greift, sobald die Nettozinsaufwendungen (Differenz zwischen 
Zinsaufwendungen und -erträgen) die Freigrenze von 3.000.000 € übersteigen. 
Im Rahmen der Rechtsprechung erfolgte eine weitere Präzisierung des Begriffs „Nettozins-
aufwendungen“ im Einkommensteuergesetz sowie die Klarstellung, dass in den Jahren, in denen 
Zinsaufwendungen nicht höher als Zinserträge sind, kein Vortrag des Gewinns vor Zinsen, Steuern 
und Abschreibungen (EBITDA) entsteht. Für den steuerlichen Abzug von Zinsvorträgen ist es zu-
künftig erforderlich, dass ein ausreichender Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen vor-
liegt. 
 
 
3. Behandlung von kostenlosen oder verbilligten Mahlzeiten 
 
Mit Schreiben vom 7.12.2023 informiert das Bundesministerium für Finanzen über die lohnsteuer-
liche Behandlung von unentgeltlichen oder verbilligten Mahlzeiten für Arbeitnehmer ab dem Ka-
lenderjahr 2024. 
Wenn Arbeitgeber ihren Arbeitnehmern arbeitstäglich Mahlzeiten unentgeltlich oder zu einem 
verbilligten Preis anbieten, wird dies als geldwerter Vorteil angesehen und muss entsprechend 
versteuert werden. Als Besteuerungsgrundlage werden ab dem Jahr 2024 die folgenden Sachbe-
zugswerte festgelegt: 
Für ein Mittag- oder Abendessen beträgt der Wert je 4,13 € (vorher 3,80 €) und für ein Frühstück 
2,17 € (vorher 2,- €). Bei Vollverpflegung (Frühstück, Mittag- und Abendessen) beträgt der Ge-
samtwert 10,43 € (vorher 9,60 €). 
Diese Regelungen gelten ab dem 1.1.2024 auch für Mahlzeiten, die Arbeitnehmern während einer 
dienstlich veranlassten Auswärtstätigkeit oder bei doppelter Haushaltsführung zur Verfügung 
gestellt werden, solange der Preis der Mahlzeit 60 € nicht übersteigt. Andernfalls wird der Wert 
der Mahlzeit in voller Höhe als geldwerter Vorteil angesehen. 
 
 
4. Zeitpunkt der Umsatzbesteuerung 
 
Der Bundesfinanzhof (BFH) kam in seinem Urteil vom 17.8.2023 zu dem Schluss, dass für die Um-
satzbesteuerung eines Betrags dieser zunächst tatsächlich auf dem Konto des Leistungserbrin-
gers gutgeschrieben sein muss. 
Im entsprechenden Fall hatte ein Unternehmen Umsätze, für die das Entgelt vom Leistungsemp-
fänger per Überweisung bezahlt wurde. Das Finanzamt wollte diese Umsätze im Jahr der Wertstel-
lung (Valutierung) der Überweisung, also dem Jahr, in dem der Betrag zinswirksam wurde, be-
steuern. 
Die eigentliche Gutschrift (der Tag, an dem das Geld tatsächlich auf dem Konto des Empfängers 
ankommt und er es nutzen kann) auf dem Konto des Unternehmens erfolgte jedoch erst im Folge-
jahr. Die Richter des BFH entschieden daraufhin, dass die Umsätze erst im Jahr der Gutschrift auf 
dem Konto des Unternehmens als vereinnahmt im Sinne des Umsatzsteuergesetzes gelten und 
somit auch erst für dieses Jahr zu besteuern sind. 
Das Urteil stellt klar: Für die Vereinnahmung eines Betrags ist entscheidend, dass der Empfän-
ger über das Geld wirtschaftlich verfügen kann. Dies ist erst der Fall, wenn der Betrag tatsächlich 
auf dem Konto des Empfängers gutgeschrieben ist. Eine rückwirkende Wertstellung ändert daran 
nichts, da sie nur die Zinswirksamkeit betrifft, nicht aber die tatsächliche Verfügbarkeit des Gel-
des für den Empfänger. 
 



 
5. Umsatzsteuerpflicht für Kontrollgebühren auf Privatparkplätzen 
 
Das Bundesministerium der Finanzen ergänzt mit einem Schreiben vom 15.12.2023 die Regelung 
zur umsatzsteuerlichen Behandlung von Parkraumbewirtschaftungsverträgen und nimmt damit 
Bezug auf die Entscheidung des Europäischen Gerichtshofs (EuGH) vom 20.1.2022. 
Der EuGH hatte entschieden, dass Kontrollgebühren, die von Unternehmen für Verstöße gegen die 
Nutzungsbedingungen privater Parkplätze (z.B. Firmen- und Supermarktparkplätze) erhoben wer-
den, als Gegenleistung für eine Dienstleistung anzusehen sind. Diese Dienstleistung unterliegt 
demnach der Umsatzsteuerpflicht. 
 
Kontrollgebühren sind Gebühren, die von einem Unternehmen oder einer Organisation erhoben 
werden, die die Einhaltung der Nutzungsbedingungen auf diesen Parkplätzen überwacht. Diese 
Gebühren werden typischerweise in folgenden Situationen fällig: 
 überschreiten der Parkzeit 
 fehlendes oder ungültiges Parkticket 
 Nichtbeachtung spezifischer Parkregeln, z.B. das Parken in Bereichen, die für bestimmte Fahr-

zeugtypen oder -gruppen reserviert sind (wie Behindertenparkplätze), ohne die entsprechende 
Berechtigung zu haben (Achtung – Abschleppkosten werden i.d.R. gesondert in Rechnung ge-
stellt). 

Diese Gebühren werden als eine Art Strafzahlung für die Nichteinhaltung der Parkplatzregeln an-
gesehen. Der EuGH hat entschieden, dass diese Gebühren einen unmittelbaren Zusammenhang 
mit der Parkdienstleistung aufweisen und daher als steuerbares Entgelt für eine Dienstleistung 
betrachtet werden können. Das bedeutet, dass sie der Umsatzsteuer unterliegen. 
Durch das Parken auf einem bestimmten Parkplatz entsteht ein Rechtsverhältnis zwischen dem 
Parkplatzbetreiber und dem Nutzer. Dieses Verhältnis umfasst bestimmte Rechte und Pflichten, 
die in den Allgemeinen Geschäftsbedingungen für die Nutzung des Parkplatzes festgelegt sind. 
Dazu gehört die Verpflichtung des Fahrers, neben den regulären Parkgebühren auch Kontrollge-
bühren für regelwidriges Parken zu entrichten. 
Hinweis: Laut Schreiben der Finanzverwaltung gilt bis zum 15.12.2023 eine Nichtbeanstan-
dungsregel, nach welcher alle von Unternehmen vereinnahmten Zahlungen vom Unternehmen wie 
bisher als nicht steuerpflichtiger Schadensersatz behandelt werden. 
 
 
6. Minderung des geldwerten Vorteils bei Dienstwagennutzung durch Parkplatzmieten 
 
Das Finanzgericht Köln hat in einem aktuellen Urteil vom 20.4.2023 eine Entscheidung getroffen, 
die alle Arbeitnehmer betrifft, die einen Dienstwagen nutzen und gleichzeitig für einen Parkplatz 
am Arbeitsplatz zahlen. 
Im entschiedenen Fall ging es um die Minderung des geldwerten Vorteils, eines betrieblich ge-
nutzten Pkw durch die vom Arbeitnehmer gezahlte Miete für einen vom Arbeitgeber bereitgestell-
ten Parkplatz. Das Finanzamt vertrat die Auffassung, dass solche Parkplatzmieten nicht den nach 
der 1-%-Regelung ermittelten geldwerten Vorteil des Dienstwagens reduzieren sollten. Das Ge-
richt entschied, dass die von den Arbeitnehmern gezahlte Parkplatzmiete tatsächlich den geld-
werten Vorteil mindert. Dies bedeutet, dass die Miete für den Parkplatz bei der Berechnung des zu 
versteuernden Vorteils aus dem Firmenwagen berücksichtigt und somit von diesem abgezogen 
werden kann.  
Achtung: Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig, da das Finanzamt gegen diese Entscheidung Re-
vision beim Bundesfinanzhof eingelegt hat. Entsprechende Fälle sollten bis zur Entscheidung of-
fen gehalten werden. 
 
 



7. Unverhältnismäßig hohe Zahlung kein Trinkgeld 
 
Das Finanzgericht Köln (FG) hat in zwei rechtskräftigen Urteilen vom 14.12.2022 Klarstellungen 
zur steuerlichen Behandlung von Trinkgeldern gemacht. Die Urteile sind besonders relevant für 
die Unterscheidung zwischen steuerfreien Trinkgeldern und steuerpflichtigem Arbeitslohn. 
Steuerfreie Trinkgelder sind definiert als freiwillige Zahlungen, die Dritte an Arbeitnehmer für de-
ren Dienstleistungen über den eigentlichen Zahlungsbetrag hinaus leisten, ohne dass ein rechtli-
cher Anspruch darauf besteht. Sie werden in Anerkennung der Arbeitsleistung des Arbeitnehmers 
gezahlt. Typisch hierbei ist, dass die Zahlung des Trinkgeldes und die erbrachte Leistung in einem 
faktischen, wenn auch nicht rechtlich verbindlichen Verhältnis zueinander stehen.  
In dem vom FG verhandelten Fall hatte eine GmbH ihren Prokuristen 50.000 € und 1,3 Mio. € ge-
zahlt. Die Zahlungen wurden als Dank für gute Zusammenarbeit und im Rahmen der Veräußerung 
von Unternehmensanteilen geleistet. Das Unternehmen, das die Zahlungen leistete, behauptete, 
es handle sich um Trinkgeld und sei somit steuerfrei. Die Prokuristen deklarierten diese Zahlun-
gen nicht in ihrer Einkommensteuererklärung. 
Das FG entschied jedoch, dass diese Zahlungen nicht als Trinkgelder zu behandeln sind. Dafür 
war schon die Höhe der Zahlung alleine ausreichend. Früher gab es eine gesetzliche Höchstgrenze 
für steuerfreie Trinkgelder (1.224 € pro Jahr), aber auch wenn diese Grenze nicht mehr im Gesetz 
steht, gilt sie immer noch im allgemeinen Verständnis von Trinkgeld. Die Gerichte sahen die Zah-
lungen daher als steuerpflichtigen Arbeitslohn an. 
 
 
8. DSGVO – „Scoring“ bei der Kreditvergabe 
 
Die Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) steht zwei Datenverarbeitungspraktiken von Wirt-
schaftsauskunfteien entgegen. Während das „Scoring“ nur unter bestimmten Voraussetzungen 
zulässig ist, steht die längere Speicherung von Informationen über die Erteilung einer Restschuld-
befreiung im Widerspruch zur DSGVO. 
Das „Scoring“ ist ein mathematisch-statistisches Verfahren, das es ermöglicht, die Wahrschein-
lichkeit eines künftigen Verhaltens, wie etwa die Rückzahlung eines Kredits, vorauszusagen. Der 
Europäische Gerichtshof kam zu der Entscheidung, dass das „Scoring“ grundsätzlich als eine 
verbotene „automatisierte Entscheidung im Einzelfall“ anzusehen ist, sofern die Kunden der 
SCHUFA, wie beispielsweise Banken, ihm eine maßgebliche Rolle im Rahmen der Kreditgewäh-
rung beimessen. 
Bei der Restschuldbefreiung steht es im Widerspruch zur DSGVO, wenn private Auskunfteien sol-
che Daten länger als das öffentliche Insolvenzregister (sechs Monate) speichern.  
 
 
9. Ersatz von Aufwendungen bei Rückbau im Vorfertigungsprozess 
 
Wenn ein Käufer ein Produkt in eine andere Sache einbaut oder an eine andere Sache anbringt – 
und das genau so, wie es normalerweise üblich ist – kann es passieren, dass erst nach diesem 
Einbau oder Anbringen ein Mangel am Produkt sichtbar wird. In einem solchen Fall ist der Verkäu-
fer im Rahmen der Nacherfüllung verpflichtet, dem Käufer die erforderlichen Aufwendungen für 
das Entfernen der mangelhaften und den Einbau oder das Anbringen der nachgebesserten oder 
gelieferten mangelfreien Sache zu ersetzen. 
In einem vom Bundesgerichtshof (BGH) entschiedenen Fall ging es um einen Käufer, der Rohrlei-
tungssektionen für Kreuzfahrtschiffe herstellte. Diese Sektionen wurden in seiner Fertigungsstät-
te produziert und anschließend an eine Werft zum Einbau geliefert. Der Verkäufer lieferte Stahl-
rohre von einem Vorlieferanten an den Käufer. Der Käufer verwendete diese Stahlrohre zusammen 
mit anderen Teilen, um eine Rohrleitungssektion zu fertigen. Nachdem die Sektion fertiggestellt 
war, aber noch bevor sie in ein Schiff eingebaut wurde, entdeckte der Käufer Materialfehler an 



den gelieferten Rohren. Mangelfreie Rohre wurden vom Verkäufer nachgeliefert und der Käufer 
musste daraufhin die bereits gefertigte Rohrleitungssektion demontieren, die anderen Teile (wie 
Fittinge und Stutzen) aufarbeiten und die Sektion dann mit den neuen Rohren und den aufbereite-
ten Teilen erneut montieren. Für diesen zusätzlichen Aufwand forderte der Käufer eine Entschädi-
gung vom Verkäufer. Der BGH hatte nun zu beurteilen, ob auch hier die o.g. Regelungen zur Nach-
erfüllung zum Tragen kommen. 
Er entschied, dass diese auch dann gelten, wenn sich ein Sachmangel bereits im Rahmen des 
Vorfertigungsprozesses zeigt und es deshalb nicht mehr zum Abschluss des Einbauvorgangs 
kommt. Somit gaben die BGH-Richter dem Käufer Recht. 
 
 

10. Nachvertragliches Wettbewerbsverbot 
 
Nach den im Handelsgesetzbuch zum Ausdruck gekommenen Rechtsgrundsätzen sind Wettbe-
werbsverbote nur dann zulässig, wenn sie dem Schutze eines berechtigten Interesses des Gesell-
schaftsunternehmens dienen und nach Ort, Zeit und Gegenstand die Berufsausübung und wirt-
schaftliche Betätigung des Geschäftsführers nicht unbillig erschweren. Wobei der insofern vorzu-
nehmende Interessenausgleich eine umfassende Berücksichtigung der jeweiligen Umstände des 
Einzelfalles erfordert, insbesondere auch die Berücksichtigung des Zwecks, der mit der Vereinba-
rung des Wettbewerbsverbots verfolgt wird. Insbesondere darf es rechtlich nicht dazu eingesetzt 
werden, den ehemaligen Geschäftsführer als potenziellen Wettbewerber auszuschalten. 
In einem vom Oberlandesgericht Köln (OLG) entschiedenen Fall sah ein Wettbewerbsverbot vor, 
dass es einer Geschäftsführerin untersagt ist, als Mitglied der Geschäftsführung oder als Ange-
stellte oder Beraterin oder Vertreterin oder auf sonstige Weise für ein Unternehmen oder eine Per-
son direkt oder indirekt tätig zu sein, die eine Konkurrenztätigkeit ausführt. Die Richter des OLG 
kamen zu der Entscheidung, dass dieses Verbot unwirksam ist, da es jedwede Tätigkeit für ein 
Konkurrenzunternehmen untersagt und damit gegenständlich zu weit geht. Insofern verbietet die 
Klausel nämlich eine Tätigkeit der Geschäftsführerin selbst dann, wenn sie dort z.B. in einem Be-
reich tätig wäre, in dem das Konkurrenzunternehmen gar nicht konkurriert. 
 
 

11. Quarantäne wegen Covid-19 – keine Anrechnung auf Jahresurlaub 
 
Das Unionsrecht verlangt nicht, dass ein Arbeitnehmer, der während seines bezahlten Jahresur-
laubs aufgrund eines Kontakts mit einer mit einem Virus infizierten Person unter Quarantäne ge-
stellt worden ist, den Jahresurlaub auf einen späteren Zeitraum übertragen kann. 
Der bezahlte Jahresurlaub bezweckt, es dem Arbeitnehmer zu ermöglichen, sich von der Aus-
übung der ihm nach seinem Arbeitsvertrag obliegenden Aufgaben zu erholen und über einen Zeit-
raum der Entspannung und Freizeit zu verfügen. Anders als eine Krankheit steht ein Quarantäne-
zeitraum als solcher der Verwirklichung dieser Zwecke nicht entgegen. Folglich ist der Arbeitgeber 
nicht verpflichtet, die Nachteile auszugleichen, die sich aus einem unvorhersehbaren Ereignis wie 
einer Quarantäne ergeben, das seinen Arbeitnehmer daran hindern könnte, seinen Anspruch auf 
bezahlten Jahresurlaub uneingeschränkt und wie gewünscht zu nutzen. 
 
 

12. Sog. „Pool-Arzt“ nicht automatisch selbstständig 
 
Allein die Teilnahme am vertragszahnärztlichen Notdienst zwingt nicht automatisch zur Annahme 
einer selbstständigen Tätigkeit. Vielmehr ist auch dann eine Gesamtabwägung der konkreten Um-
stände vorzunehmen. In dem entschiedenen Fall übernahm ein Zahnarzt in den Jahren nach sei-
nem Praxisverkauf überwiegend am Wochenende immer wieder Notdienste, die von der Kassen-
zahnärztlichen Vereinigung organisiert wurden. Sie betrieb ein Notdienstzentrum, in dem sie per-



sonelle und sächliche Mittel zur Verfügung stellte. Der Zahnarzt erhielt ein festes Stundenhono-
rar. 
Die Richter des Bundessozialgerichts (BSG) hatten zu entscheiden, ob hier eine selbstständige 
Tätigkeit vorlag oder der Arzt sozialversicherungspflichtig beschäftigt war. Nach Auffassung des 
BSG war der Zahnarzt in die von der Kassenzahnärztlichen Vereinigung organisierten Abläufe ein-
gebunden und hatte auf diese keinen entscheidenden, erst recht keinen unternehmerischen Ein-
fluss. Er fand eine von dritter Seite organisierte Struktur vor, in der er sich fremdbestimmt einfüg-
te. Dass er bei der konkreten medizinischen Behandlung als Zahnarzt frei und eigenverantwortlich 
handeln konnte, fiel nicht entscheidend ins Gewicht. Infolgedessen unterlag der Zahnarzt bei der 
vorliegenden Notdiensttätigkeit der Versicherungspflicht. 
 
 
13. Nutzungsänderung eines Gastronomiebetriebs 
 
Das Oberverwaltungsgericht Niedersachsen hatte über den nachfolgenden Sachverhalt zu ent-
scheiden: In einem Wohn- und Geschäftshaus wurde eine Pizzeria betrieben. Für die entspre-
chenden Räume liegt eine Baugenehmigung aus dem Jahr 1983 zum Betrieb einer Eisdiele vor. 
Aufgrund von Nachbarbeschwerden über Lärmbelästigungen wurde der weitere Betrieb der Pizze-
ria untersagt. Der Restaurantbetreiber legte dagegen Beschwerde ein. 
Eine für einen Gastronomiebetrieb erteilte Baugenehmigung weist typischerweise eine gewisse 
Variationsbreite auf. Nicht jede Veränderung der betrieblichen Abläufe oder der gastronomischen 
Ausrichtung (z.B. Wechsel des Speisenangebots von deutscher auf französische Küche) wirft die 
Genehmigungsfrage neu auf. Die Variationsbreite wird aber dann überschritten, wenn sich be-
triebliche Einrichtungen und Abläufe in einer Weise ändern, dass neu- oder andersartige baurecht-
liche Problemlagen zu bewältigen sind bzw. bereits bestehende Problemlagen – etwa eine Immis-
sionsproblematik – verschärft werden. So lag der Fall hier. 
Während der überwiegende Betrieb bei einer Eisdiele typischerweise während der Tagzeit statt-
findet, wird eine Pizzeria gerade in den Abendstunden aufgesucht. Damit stellen sich andersartige 
Fragen des Immissionsschutzes der Nachbarschaft. Hinzu kommt, dass eine Pizzeria auf einen mit 
hohen Temperaturen betriebenen Pizzaofen angewiesen ist, der Fragen des Brandschutzes und 
der Abluftführung aufwirft. 
 
 
14. Testamentsauslegung bei Aussage „bis zu meinem Tod pflegt und betreut“  
 
In einem vom Oberlandesgericht in München entschiedenen Fall errichtete eine kinderlose und 
verwitwete Erblasserin im April 2011 ein handschriftliches Testament folgenden Inhalts: „Mein 
letzter Wille! Die Person, die mich bis zu meinem Tode pflegt und betreut, soll mein gesamtes 
Vermögen bekommen! Zurzeit ist es: Frau xy, wohnhaft … Ich bin im Vollbesitz meiner geistigen 
Kräfte. Unterschrift“ 
Wenn der Wortlaut eines Testaments so unbestimmt ist, dass die Auslegung ergebnislos bleiben 
muss, ist es ungültig. So war es auch im o.g. Fall. Auch im Wege der Testamentsauslegung konnte 
nicht feststellt werden, welche Kriterien nach dem allein maßgeblichen Erblasserwillen erfüllt sein 
müssen, damit der Erbe benannt werden kann. 
Fraglich war bereits, ob die Erblasserin sich bei der Errichtung des Testaments von der Vorstellung 
leiten ließ, dass die Person, die sie „pflegt und betreut“ dies ab Errichtung des Testaments zu tun 
hatte. Denkbar war aber auch, dass (auch) ein späteres Übernehmen von Pflege und Betreuung 
ausreichend sein sollte. Ebenso offen und im Wege der Auslegung nicht sicher feststellbar war, ob 
die Person, die „pflegt und betreut“, dies ununterbrochen (unabhängig vom jeweiligen Beginn) 
tun musste. Letztlich ließ sich auch nicht klären, ob das zeitliche Element von „Pflege und Betreu-
ung“ nach der Vorstellung der Erblasserin tatsächlich bis „in“ den Tod im Sinne einer Sterbebe-
gleitung erfolgen musste. Darüber hinaus lässt sich aber auch nicht mit hinreichender Sicherheit 



im Wege der Testamentsauslegung ermitteln, was die Erblasserin inhaltlich unter „pflegt und be-
treut“ verstand. 
 
 
15. Haftung bei Sturz über abgestellte E-Roller 
 
In einem Fall aus der Praxis musste das Oberlandesgericht Bremen (OLG) über die Haftung nach 
einem Unfall mit auf einem Bürgersteig abgestellten E-Rollern entscheiden. Die E-Roller waren von 
einer Verleihfirma auf einem 5,50 Meter breiten Gehweg im 90°-Winkel zur angrenzenden Haus-
wand parallel nebeneinander abgestellt worden, wobei die Lenker zum Gehweg zeigten. Ein blin-
der Fußgänger stürzte über die Roller, verletzte sich dabei schwer und verlangte u.a. mindestens 
20.000 € Schmerzensgeld von der Verleihfirma.  
Das Ordnungsamt hatte in seiner erteilten Sondernutzungserlaubnis (SNE) festgelegt, dass bei 
der Auswahl der Standorte sowie beim Aufstellen der Fahrzeuge die Sicherheit und Leichtigkeit 
des Verkehrs zu gewährleisten sind. Besonders die Belange von Senioren, Kindern und Menschen 
mit Behinderung sollten dabei berücksichtigt werden. Zudem muss am neuen Standort eine Rest-
gehweite von mindestens 1,50 Metern verbleiben. 
Das Gericht stellte fest, dass die Verleihfirma die in der SNE festgelegten Abstände und Maße 
beim Abstellen der Roller eingehalten hatte. Die Verleihfirma unterlag zwar einer Verkehrssiche-
rungspflicht und war danach grundsätzlich verpflichtet, die notwendigen und zumutbaren Vorkeh-
rungen zu treffen, um eine Schädigung anderer möglichst zu verhindern. Eine Verletzung dieser 
Pflicht lag nach Auffassung der OLG-Richter nicht vor. Die Art des Abstellens der E-Roller, nämlich 
parallel zueinander in einem 90°-Winkel zur Hauswand in Richtung Gehweg verstößt weder gegen 
die SNE noch gegen allgemeine zivilrechtliche Rücksichtnahme- und Fürsorgepflichten gegenüber 
besonders schutzbedürftigen Menschen. Dabei kommt es nicht darauf an, ob die E-Roller bei dem 
Sturz noch standen oder bereits lagen. Dementsprechend konnte die Verleihfirma nicht haftbar 
gemacht werden. 
 
 
16. „Düsseldorfer Tabelle“ ab dem 1.1.2024 
 
Die vom Oberlandesgericht Düsseldorf herausgegebene „Düsseldorfer Tabelle“ wurde zum 
1.1.2024 geändert. Im Wesentlichen sind die Bedarfssätze minderjähriger und volljähriger Kinder, 
die Einkommensgruppen und der dem Unterhaltspflichtigen zu belassende Eigenbedarf geändert 
worden. 
Die „Düsseldorfer Tabelle“ stellt eine bloße Richtlinie dar und dient als Hilfsmittel für die Bemes-
sung des angemessenen Unterhalts im Sinne des Bürgerlichen Gesetzbuchs. Eine bindende recht-
liche Wirkung kommt ihr nicht zu. Zum 1.1.2024 betragen die Regelsätze bei einem Nettoein-
kommen des/der Unterhaltspflichtigen bis 2.100 €: 
 
 480 € für Kinder von 0 – 5 Jahren 
 551 € für Kinder von 6 – 11 Jahren 
 645 € für Kinder von 12 – 17 Jahren und 
 689 € für Kinder ab 18 Jahren. 
 
Die Sätze steigen mit höherem Einkommen um bestimmte Prozentsätze. 
 
Die gesamte Tabelle befindet sich auf der Internetseite des Oberlandesgerichts Düsseldorf unter 
https://www.olg-duesseldorf.nrw.de – Schnellzugriff – Düsseldorfer Tabelle. 
 
 
 
 

https://www.olg-duesseldorf.nrw.de/infos/Duesseldorfer_Tabelle/index.php


 
 
 

  

 Fälligkeitstermine Fällig am 

Umsatzsteuer (mtl.), 
Lohn- u. Kirchenlohnsteuer, Soli.-Zuschlag (mtl.) 

12.2.2024 

Gewerbesteuer, Grundsteuer 15.2.2024 

Sozialversicherungsbeiträge 27.2.2024 

  

 

 Basiszinssatz 
 nach § 247 Abs. 1 BGB maßgeblich  
 für die Berechnung von Verzugszinsen 

 seit 1.7.2023 = 3,12 % 
 1.1. – 30.6.2023 = 1,62 % 
 1.7.2016 – 31.12.2022 = - 0,88 % 
 1.1.2015 – 30.6.2016 = - 0,83 % 

 
Ältere Basiszinssätze finden Sie im Internet unter: 

https://www.bundesbank.de/Basiszinssatz 

  

  

 Verzugszinssatz ab 1.1.2002: 
 (§ 288 BGB) 

Rechtsgeschäfte mit Verbrauchern: 
Basiszinssatz + 5 Prozentpunkte 
Rechtsgeschäfte mit Nichtverbrauchern 
(abgeschlossen bis 28.7.2014): Basiszinssatz + 8 Prozentpunkte 
(abgeschlossen ab 29.7.2014): Basiszinssatz + 9 Prozentpunkte 
zzgl. 40 € Pauschale 

  

 

 Verbraucherpreisindex 
 (2020 = 100) 

2023:  Dezember = 117,4; November = 117,3; Oktober = 117,8;  
September = 117,8; August = 117,5; Juli = 117,1; Juni = 116,8; Mai = 
116,5; April = 116,6; März =116,1; Februar = 115,2; Januar = 114,3 
 
Ältere Verbraucherpreisindizes finden Sie im Internet unter:  
https://www.destatis.de - Konjunkturindikatoren - Verbraucherpreisindex 

  

  
 

Alle Beiträge sind nach bestem Wissen zusammengestellt. Eine Haftung für deren Inhalt kann je-
doch nicht übernommen werden. Für Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. 
 

Mit freundlichem Gruß              Mit freundlichem Gruß 
 

   
 
Burghard Solinsky                        Sven Rothenbacher 
Steuerberater                        Steuerberater  
 

https://www.bundesbank.de/de/bundesbank/organisation/agb-und-regelungen/basiszinssatz-607820
https://www.destatis.de/DE/Themen/Wirtschaft/Konjunkturindikatoren/Preise/pre110.html

